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§ 4 UVP-G 2000 Vorverfahren und
Investorenservice

 UVP-G 2000 - Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.07.2025

1. (1)Auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin ist ein Vorverfahren durchzuführen. Dem Antrag sind eine

Darlegung der Grundzüge des Vorhabens und ein Konzept für die Umweltverträglichkeitserklärung

anzuschließen. In diesem Konzept können die Angaben zum Untersuchungsrahmen gemessen an den zu

erwartenden Umweltauswirkungen in prioritär und nicht prioritär gegliedert werden.

2. (2)Die Behörde hat gegenüber dem Projektwerber/der Projektwerberin zu den Unterlagen gemäß Abs. 1

ehestmöglich, spätestens aber drei Monate nach deren Einlangen, nach Beiziehung der mitwirkenden Behörden

und allenfalls auch Dritter Stellung zu nehmen. Dabei sind insbesondere offensichtliche Mängel des Vorhabens

oder des Konzeptes für die Umweltverträglichkeitserklärung (§ 6) aufzuzeigen, Angaben zum

Untersuchungsrahmen hinsichtlich der Gliederung in prioritär und nicht prioritär zu beurteilen und

voraussichtlich zusätzlich erforderliche Angaben in der Umweltverträglichkeitserklärung anzuführen. Die

Stellungnahme ist bei der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung zu berücksichtigen.

3. (3)Die Behörde kann die Projektwerber/innen auf deren Anfrage durch die Übermittlung von Informationen, über

die die Behörde verfügt und die der Projektwerber/die Projektwerberin für die Vorbereitung der Unterlagen

gemäß § 5 Abs. 1 benötigt, unterstützen. Dabei sind bei der Behörde in elektronischer Form vorhandene

Umweltdaten dem Projektwerber/der Projektwerberin zugänglich zu machen. Auf die Wahrung von Betriebs- und

Geschäftsgeheimnissen ist Bedacht zu nehmen. Im Falle der kostenlosen Bereitstellung dürfen die Informationen

nur für die Realisierung des Projektes verwendet werden. Die für das Genehmigungsverfahren voraussichtlich

wesentlichen Themen und Fragestellungen können im Rahmen dieses Investorenservice zur Projektvorbereitung

von der Behörde bekannt gegeben werden.
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